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Stadt Wolgast Beschlussvorlage • StV Wolgast 

 öffentlich 

 

Geschäftszeichen Datum: Drucksache Nr. 

 22.10.2025 01-BV 2025-165 

 

Gremium Termin Beratungsergebnis 

Sozial- und Kulturausschuss 04.11.2025   

Hauptausschuss 05.11.2025   

Stadtvertretung Wolgast 10.11.2025   

 

 

Außenanlagenordnung Peenebunker 

 

Beschlussvorschlag: 

Die Stadtvertretung beschließt die Außenanlagenordnung für das Jugendhaus Peenebunker, Am 
Paschenberg 16, 17438 Wolgast, in der vorliegenden Fassung. 

 

 

 

Ergebnis der Beratung und Abstimmung:   Beschluss Nr.  

Gremium 

Stadtvertretung Wolgast 

Gesetzliche Mitglieder 

 

Sitzungsdatum 

 

TOP 

 

Beschluss Abstimmung 

 einstimmig 

 mit Stimmenmehrheit 

 abgelehnt 

 vertagt 

 laut Vorlage 

 mit Abweichung  

Ja Nein Enthaltung 

Gemäß § 24 KV M-V (Mitwirkungsverbot) waren folgende Vertreter von der Beratung und Abstimmung 
ausgeschlossen: 
 

 

 

 

 

Unterschrift Siegel Unterschrift 
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Begründung: 

Seit Frühjahr 2025 häufen sich Anwohnerbeschwerden über nächtliche Lärmbelästigungen auf dem 
Außengelände des Jugendhauses Peenebunker, insbesondere durch laute Musik, Ballspiele und 
Skateboarding nach Schließung der Einrichtung. Die Problematik wurde in mehreren Gesprächen zwischen 
Stadtverwaltung, dem Träger des Jugendhauses (Kreisdiakonisches Werk Greifswald e. V.), der 
Wohnungsgesellschaft WoWi und betroffenen Anwohnern erörtert. 

In den Sitzungen des Sozial- und Kulturausschusses am 15.07.2025 wurde die Einführung einer 
verbindlichen Außenanlagenordnung als verhältnismäßige und erste Maßnahme zur Eindämmung der 
Ruhestörungen empfohlen. Ziel ist es, die Nutzung der Außenflächen zeitlich und inhaltlich zu regeln, ohne 
den sozialen Charakter des Jugendtreffpunktes vollständig einzuschränken. 

Die Ordnung legt verbindliche Verhaltensregeln und Nutzungszeiten fest, insbesondere ein Nutzungsverbot 
zwischen 22:00 und 07:00 Uhr, sowie klare Vorgaben zu Lärm, Sauberkeit, Alkohol- und Drogenverbot, 
Brandschutz und Tierschutz. Damit schafft sie eine rechtliche Grundlage für Platzverweise und unterstützt 
sowohl den Träger als auch die Ordnungsbehörden bei der Durchsetzung des Hausrechts. 

Der Entwurf wurde durch die Stadtverwaltung in Abstimmung mit Frau Viola Fiebiger, Leiterin des 
Jugendhauses Peenebunker, erstellt. Ihre fachlichen Anmerkungen und Hinweise aus der praktischen Arbeit 
mit Jugendlichen wurden berücksichtigt. 

Die Stadtverwaltung wird gemeinsam mit dem Jugendhaus geeignete Hinweisschilder mit Piktogrammen 
gestalten und an den Zugängen zum Gelände anbringen. Damit wird die Ordnung für alle Nutzerinnen und 
Nutzer klar und sichtbar kommuniziert. 

 

 

 

Finanzielle Auswirkungen:  Ja /  Nein Finanzierung 

Insgesamt: 

700,00 € 

Jährlich in Folge: 

      

Zuschüsse/ Beiträge: 

      

Eigenanteil: 

      

Veranschlagung im Ergebnishaushalt:  Ertrag  /  Aufwand 

 Finanzhaushalt:  Einzahlung /  Auszahlung 

Betrag im Jahr 2025:       
Produkt. 

     . 

Konto 

      
Betrag im Jahr 2026: 700,00 € 

Betrag im Jahr 2027:       

Betrag im Jahr 2028:             

 

 

Verfasser: Hein, Anna-Lisa 

Sachbearbeiter: Hein, Anna-Lisa (Schul- und Kulturamt), 20.10.2025 
Tel.: 03836 251-180, eMail: anna-lisa.hein@wolgast.de 

Anlagen: 
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